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§  Müssen Urheberrechte angemeldet oder registriert 
werden? 

§  Urheberrecht entsteht „automatisch“ durch Werkschöpfung. Es 
bedarf keiner Anmeldung, Registrierung oder 
Urheberrechtskennzeichnung (kein © erforderlich) 

§  „Freie“ Werke sind nur solche, bei denen die Schutzfrist 
abgelaufen ist (70 Jahre p.m.a.) 

§  Achtung bei Produkten, an denen mehrere Schutzrechte bestehen  
(Musik, Filme) oder bei denen die Schutzdauer nicht genau 
bestimmt werden kann (urheberrechtlich geschützte 
Lichtbildwerke, einfache Lichtbilder)  

 

  Geschützte Werke und „freie Inhalte“  
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§  Wer ist der Urheber? 

§  Urheber ist stets der Schöpfer selbst  

§  Unternehmen, Behörden, öffentliche Einrichtungen o. ä. können 
nie Urheber sein (nur „natürliche Personen“) 

§  Miturheberschaft: § 8 UrhG – gemeinsame Schöpfungen 
unterstehen dem Prinzip der gemeinsamen Verwertung 
(Gesamthandsgemeinschaft) 

§  Urheberrecht ist unübertragbar: Andere als der Urheber können 
nur Nutzungsrechte erwerben  

 

  Geschützte Werke und „freie Inhalte“  
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Geschützte Werke und „freie Werke“ 

§  Ist jede kreative Leistung urheberrechtlich geschützt? 

§  Nach § 2 Abs. 2 UrhG sind nur „persönliche geistige Schöpfungen“ 
geschützt 

§  Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes ist stets ein konkretes 
Werk, also eine kreative Gestaltung 

§  Nicht schutzfähig ist die Methode des Schaffens, der Stil, die 
Manier und die Technik der Darstellung. Davon abzugrenzen ist die 
konkrete Anwendung dieser Methoden 

§  Nicht geschützt: Bloße Ideen, Konzepte 
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Geschützte Werke und „freie Werke“ 

§  Ansonsten: Abgrenzung zwischen geschützten (individuellen) und 
ungeschützten Gestaltungen schwierig 

§  Auch Werkteile sind geschützt, wenn sie persönliche geistige 
Schöpfungen sind. Einzelne Formulierungen oder Sätze jedoch in 
der Regel nicht. 
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Nicht-öffentliche Wiedergabe 

§  Können Werke innerhalb geschlossener Gruppen frei 
genutzt werden? 

§  „Unkörperliche Nutzung“ ist nur Gegenstand des Urheberrechts, 
wenn sie in der Öffentlichkeit stattfindet 

§  D.h.: Bei nicht-öffentlicher Nutzung gibt es keinerlei 
urheberrechtliche Beschränkungen, keine Zustimmungspflicht, 
keine Vergütungspflicht 

§  Was ist Öffentlichkeit? Nach § 15 Abs. 3 UrhG keine Öffentlichkeit, 
wenn die Rezipienten untereinander oder im Verhältnis zum Nutzer 
persönlich verbunden sind 
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Nicht-öffentliche Wiedergabe 

§  Anzahl der Rezipienten ist nur ein Indiz (Bsp.: Zweibettzimmer im 
Krankenhaus, Privatparty) 

§  Die gleichen Regeln gelten auch für den Online-Bereich. Beispiele: 

§  Facebook-Postings 

§  Einstellen in LMS 

§  Nutzung in Wikis 

§  Postings bei Twitter 

§  Blog-Postings 
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Das Recht zur freien Benutzung 

§  Können Werke ohne Zustimmung genutzt werden, wenn 
sie verändert werden? Wann liegt ein neues, 
unabhängiges Werk vor? 

§  Grundsatz: Änderungen des Werkes unterfallen dem 
Bearbeitungsrecht des Urhebers. Die Veröffentlichung von 
Bearbeitungen ist von dessen Zustimmung abhängig 

§  Bsp: Übersetzungen, Varianten, Verfilmung o. ä. 
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Das Recht zur freien Benutzung 

§  Keine Bearbeitung: Freie Benutzung gem. § 24 UrhG 

§  Freie Benutzung grundsätzlich nur, wenn sich das neue Werk so 
weit vom Original entfernt, dass „die Individualität des neuen 
Werkes die Züge des benutzten Werks verblassen lässt“ (altes Werk 
wurde sichtlich nur als Anregung genutzt) 

§  Anders bei Parodie, Karikatur, Satire: Auch eine enge Anlehnung ist 
im Rahmen einer antithematischen Auseinandersetzung gestattet 
soweit hierdurch ein „deutlicher innerer Abstand“ entsteht  (Bsp: 
TV-Total, Kalkofes Mattscheibe) 
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Das Recht zur freien Benutzung 

§  Ebenso bei Abstracts: Weit gehende Komprimierung bei Mitteilung 
der wesentlichen Gedanken des Originalwerks = eigenschöpferisch 
(Bsp: Perlentaucher) 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Unter welchen Umständen erlaubt das Urheberrecht in 
Ausnahmefällen Nutzungen im Rahmen von Lehre und 
Forschung? 

§  Dies ermöglichen „Schranken“. Erlauben punktuell 
zustimmungsfreie Nutzung zu bestimmten, privilegierten Zwecken   

§  In der Regel verbleibt eine Vergütungspflicht 

§  Grundsätzlich gilt: Schranken sind in der Tendenz eng auszulegen! 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Zitatrecht (§ 51 UrhG) 
•  Geändert durch den „Zweiten Korb“ (2008): 

Generalklausel erlaubt zitieren aus jeder Art Werk in 
jeder Art Werk (z. B. Filmzitate, zitieren von Fotos usw.) 

•  Voraussetzungen:  

§  Eigenleistung steht im Vordergrund (FALL: 
Zitatsammlung) 

§  Angemessener Umfang darf nicht überschritten werden 
(keine statischen Werte sondern relationale Betrachtung 
am Einzelfall) 

§  Zitatzweck muss vorliegen, Belegfunktion, innerer 
Zusammenhang zum eigenen Werk (FALL: 
Maschinenmensch) 



Maschinenmensch 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Zitatrecht (§ 51 UrhG) 

•  Liegen Voraussetzungen vor, darf das zitierende Werk 
ohne Vergütung, auf jede Art und Weise genutzt 
werden (aber: Interessenabwägung beim Zitatzweck? 
Bsp: Zitate von Karl Valentin)  

•  Quellenangabe obligatorisch 

•  Keine Änderungen! 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Öffentliche Zugänglichmachung für Lehr- und 
Forschungszwecke (§ 52a UrhG) 

•  „E-Learning-Schranke“ erlaubt die Online-Nutzung von Werken 
zu Unterrichts-/Forschungszwecken 

•  Unterrichtsschranke gilt nur für Unterricht an Schulen, 
Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und 
Weiterbildung, Einrichtungen der Berufsbildung 

•  Nur soweit keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Öffentliche Zugänglichmachung für Lehr- und 
Forschungszwecke (§ 52a UrhG) 

•  Genutzt werden dürfen Werke geringen Umfangs, kleine Teile 
(für den Unterricht) bzw. „Teile“ von Werken (für 
Forschungszwecke), einzelne Beiträge aus Zeitungen/
Zeitschriften  

•  Definitionen in Gesamtvertrag gefunden. Geringer Umfang: 25 
Seiten max., Bilder, Fotos etc. vollständig; Kleine Teile = 
generell max. 15%, 5 Min Film. Teile = bei Druckwerken 33%  

•  BGH: max. 12% oder 100 Seiten. Auch Terminals mit 
Kopiermöglichkeiten für Nutzer gestattet. 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Öffentliche Zugänglichmachung für Lehr- und 
Forschungszwecke (§ 52a UrhG) 

•  Weitere Einschränkungen: Schulbücher, eingeschränkt: 
Filmwerke (2 Jahre nach Kinostart, was aber ist mit Lehr-, 
Fernsehfilmen?) 
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Schranken des Urheberrechts 

§  Vergütungsfrage teilweise noch immer offen.  

§  Nutzungen von allen Inhalten außer Sprachwerken (Lehrbücher etc.) in 
Schulen und Hochschulen werden pauschal nach Gesamtvertrag durch die 
KMK/Bundesländer vergütet 

§  Gesamtvertragsverhandlungen über Nutzungen von Sprachwerken an 
Hochschulen zwischen VG WORT und Ländern gescheitert. 



Till Kreutzer Seite 23 

Schranken des Urheberrechts 

§  Im September 2016 wurde ein Rahmenvertrag geschlossen, dem sich 
einzelne Hochschulen anschließen können. Geschieht dies, müssen die 
Hochschulen: 

§  Dafür sorgen, dass Nutzungen einzeln gemeldet werden. 

§  Vor der Nutzung prüfen lassen, ob für den Inhalt ein angemessenes Lizenzangebot besteht 
(z. B. bei BookTex, siehe http://booktex.de/52a-urhg/) 

§  0,8 Cent pro Seite und Unterrichtsteilnehmer je Semester/Trimester Vergütung entrichten. 

§  Der VG WORT Audits ermöglichen („unter Wahrung des Datenschutzes“). 

§  Rahmenvertrag ist – soweit bekannt – mit keiner einzigen Hochschule 
vereinbart worden. KMK, HRK und VG WORT versuchen einen neuen 
Ansatz, derweil wird vorerst weiter pauschal vergütet. 



§  Wissenschaftskopie (§ 53 Abs. 2 Nr. 1) 
•  Einzelne Kopien zu eigenen wissenschaftlichen oder Lernzwecken* 

•  Auch – nicht kommerzielle – jur. Personen können privilegiert sein 

•  Dürfen auch innerhalb einer wissenschaftlichen oder Lehrinstitution 
von anderen genutzt und aufbewahrt werden. Weitergabe an Dritte 
nicht zulässig. 

•  Keine Nutzung für Wissenschaft/Lehre, die kommerziellen Zwecken 
dient, erlaubt. Mediatheken oder Informationsstellen in 
Finanzunternehmen können sich nicht hierauf berufen, auch nicht 
Mitarbeiter, die in solchen Unternehmen arbeiten und die Kopien 
im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben erstellen 

•  Ansonsten wie Privatkopie: Keine eigene Vorlage nötig, 
Herstellenlassen durch Dritte zulässig 

Till Kreutzer Seite 24 

Schranken des Urheberrechts 
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§  Urheberrechtlich relevant sind „Nutzungshandlungen“. 
Hierzu zählen v. a. Vervielfältigungen, 
Verbreitungshandlungen, öffentliche Zugänglichmachung  

§  Auf Werk verweisen ist keine Nutzungshandlung.  

§  Ebenso wenig: Links setzen (EuGH – Svensson) 

Till Kreutzer 

Verlinken, Embedden, Verweisen 
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§  Gilt generell auch für Embedding 

§  Beim Embedding wird der Inhalt nicht kopiert, sondern 
nur per Link aufgerufen (keine Vervielfältigung der Datei 
auf einen anderen Server) 

§  Dennoch: Nach EuGH BestWater ist Embedding generell 
zulässig, wenn der Inhalt ursprünglich ohne 
Zugangsbeschränkungen und zulässiger Weise online 
gestellt wurde. 

Till Kreutzer 

Nutzung aufgrund gesetzlicher Regelungen 
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§  Sonderfall: Rechtswidrig eingestellte Inhalte.  
§  Nach EuGH G.S. Media gilt hier folgendes:  
•  Wenn der Linksetzende wusste, dass der Inhalt rechtswidrig online 

gestellt wurde, ist das Setzen des Links eine (unzulässige) öffentliche 
Zugänglichmachung. 

•  Bei Verlinkungen (und im Zweifel auch Embeds), die zu 
kommerziellen Zwecken erfolgen, wird vermutet, dass der 
Linksetzende wusste, dass der Inhalt rechtswidrig online gestellt 
wurde. Er muss im Zweifel das Gegenteil beweisen (wird meist nicht 
möglich sein). 

•  Bei Verlinkungen zu nicht-kommerziellen Zwecken muss der 
Rechteinhaber die Kenntnis beweisen (wird meist nicht möglich 
sein). 

Till Kreutzer 

Nutzung aufgrund gesetzlicher Regelungen 
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§  Was ist Open Content/Open Source – Sind solche Inhalte 
frei von Urheberrechten? 

§  „Open Content“ ≠ „freie Werke“ 

§  Hier gelten Regeln, die sich aus der jeweiligen Open-Content-
Lizenz ergeben 

§  Kein Rechtsverzicht der Urheber! 

 

  Nutzung von Open Content 
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§  Open Content eröffnet weit gehende Nutzungsfreiheiten 

§  Nutzungsprobleme wesentlich geringer, Fragen weniger 
komplex als bei Schrankenbestimmungen 

§  Kein individueller Lizenzerwerb nötig: Rechte werden bei 
Nutzung  automatisch eingeräumt 

§  Erforderlich: Rechte und Pflichten aus der Lizenz prüfen, 
lizenzkonformes Verhalten 

§  Achtung: „nicht-kommerzielle“ Lizenzen „keine Bearbeitung“, 
Copyleft/Share-Alike (Auslegungsschwierigkeiten) 

 

 

  Nutzung von Open Content  
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§  Beispiel Creative Commons 
 

 
 

  Finden von Open Content  
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§  Suche nach freien Inhalten über Google per „Erweiterte 
Suche“ 
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§  Beispiel 2: Suche nach freien Fotos bei Flickr 
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  Nutzung von Open Content  
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§  Suche von freien Fotos bei Flickr 

 
 

 

  Finden von Open Content  

Till  Kreutzer 

Link auf die Lizenz

Name der Fotografin



Finden von Bildern, Musik, Filmen, Texten  
über www.creativecommons.org 
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§  Open-Content-Modelle für die Verwertung der eigenen 
Lerninhalte bedenken (Stichwort OER) 

§  Freie und weite Verbreitung erleichtert 

§  V. a. bei Inhalten, an denen kommerzielle Interessen 
nachrangig und Rezeption/Verbreitung vorrangig 

§  Aber: Open Content ≠ kostenlos – kommerzielle Nutzung 
durch Rechteinhaber dennoch möglich 

§  Voraussetzungen prüfen (alle notwendigen Rechte 
vorhanden?), Strategie entwickeln, Lizenz auswählen 

 
 

  Verwertung als Open Content  

Till  Kreutzer 



Weitere Informationen 

Quelle: http://www.pedocs.de/volltexte/2013/8008/pdf/Kreutzer_2013_OER_Recht.pdf 



Englisch 
http://
www.unesco.de/
fileadmin/medien/
Dokumente/
Kommunikation/
Open_Content_A_
Practical_Guide_to
_Using_Open_Cont
ent_Licences_web.
pdf 

Weitere Informationen 

Deutsch 
https://irights.info/
artikel/neue-
version-open-
content-ein-
praxisleitfaden-zu-
creative-commons-
lizenzen/26086 
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Link: 
https://irights.info/
artikel/leitfaden-
erlaeutert-
rechtsfragen-bei-e-
learning-und-
digitaler-lehre/
25824 

Generell zum Urheberrecht 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

  


